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(54) Verpackungsgehäuse für ein längliches Objekt

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verpak-
kungsgehäuse für ein längliches Objekt (8) umfassend
ein Basiselement (2) mit einer eine Aufnahme (4) für das
Objekt (8) definierenden Gehäusewand (6), wobei die
Aufnahme (4) eine Längsachse (L) aufweist, die im We-
sentlichen koaxial zur Längsachse des Objekts (8) in ver-
packtem Zustand verläuft. Das Basiselement (2) umfasst
einen Kopfteil (10) und einen in Richtung der Längsachse
(L) neben dem Kopfteil (10) angeordneten Halteteil (12),

der mit dem Kopfteil (10) über eine Schwächungszone
(30) verbunden ist und der mindestens ein Haltemittel
(34) umfasst, das dazu bestimmt ist, das Objekt (8) im
Halteteil (12) zu halten. Das Verpackungsgehäuse ist da-
durch gekennzeichnet, dass dem Haltemittel (34) min-
destens ein Abstandshalter (42, 42b) zugeordnet ist, der
derart ausgestaltet ist, dass das Objekt (8) in verpacktem
Zustand bezüglich des sich in Richtung der Längsachse
(L) erstreckenden Teils der Gehäusewand (6) des Hal-
teteils (12) berührungsfrei gehalten wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verpak-
kungsgehäuse für ein längliches Objekt gemäss An-
spruch 1, die Verwendung des Verpackungsgehäuses
für einen Bohreraufsatz, insbesondere einen Dentalboh-
reraufsatz, gemäss Anspruch 16, sowie eine Verpak-
kungsanordnung umfassend das Verpackungsgehäuse
und das längliche Objekt gemäss Anspruch 17.
[0002] Verpackungsgehäuse für längliche Objekte,
wie etwa Bohreraufsätze, sind schon seit langer Zeit be-
kannt. Beispielshalber wird diesbezüglich auf die US-B-
5,775,499 und auf die US-A-2001/0008215 verwiesen,
in welchen eine sich unter anderem für Bohrer(aufsätze)
geeignete Verpackung beschrieben wird.
[0003] Dentalbohreraufsätze stellen aufgrund ihrer
Fragilität speziell hohe Anforderungen an ihre Verpak-
kung. Diese soll gewährleisten, dass der Dentalimplan-
tatbohrer z.B. auch dann unversehrt bleibt, wenn die Ver-
packung zu Boden fällt.
[0004] Im Übrigen sind solche Dentalbohreraufsätze
hinsichtlich ihrer Verwendung steril zu halten. Um eine
Sterilität zu gewährleisten, soll einerseits mindestens die
Bohrerspitze, also der Teil, der mit dem Gewebe des
Patienten in Berührung kommt, bis kurz vor der Anwen-
dung unter sterilen Bedingungen gehalten werden. An-
dererseits soll eine Entnahme des Bohreraufsatzes aus
der Verpackung möglich sein, ohne dass dabei der
schneidende Bereich des Bohrers (die "Bohrschneide")
berührt wird.
[0005] Entsprechend wird in DE-A-102005022385 ei-
ne Einzelverpackung für bruchgefährdete Gegenstände
beschrieben, welche einen Sockel mit einer nach oben
gerichteten Aufnahmebohrung aufweist, worin das
Fussstück des bruchgefährdeten Gegenstands einge-
steckt ist und frei tragend herausragt. Der bruchgefähr-
dete Gegenstand ist dabei mittels einer Schutzkappe ge-
schützt. Die in der DE-A-102005022385 beschriebene
Verpackung ist um eine zur Längsachse quer verlaufen-
de Achse knickbar, wobei bei der Knickung der zu schüt-
zende Gegenstand frei zugänglich wird.
[0006] Allerdings weist diese Verpackung den Nachteil
auf, dass aufgrund der Anordnung des Bohrers in der
Verpackung der Sockel bzw. die Aufnahmebohrung
hochrein sein müssen, um eine unerwünschte Kontami-
nation des Gegenstands zu verhindern. Dies bedingt ei-
nerseits eine geeignete Wahl des Materials der Verpak-
kung, andererseits muss die Herstellung der Verpackung
unter Reinraum-Bedingungen stattfinden, was oft mit ei-
nem relativ grossen Aufwand verbunden ist. Im Weiteren
ist die visuelle Wahrnehmbarkeit des verpackten Objekts
eingeschränkt, da es in einer Aufnahmebohrung ver-
senkt ist. Ein dadurch verursachter Fehlgriff ist aber ge-
rade bei Dentalbohreraufsätzen besonders uner-
wünscht, da die Sterilität nach Aufbrechen der sterilen
Barriere nicht mehr gewährleistet werden kann und der
Dentalbohreraufsatz somit weggeworfen werden muss.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es so-

mit, ein Verpackungsgehäuse für ein längliches Objekt
zur Verfügung zu stellen, welches es erlaubt, mindestens
Teile des Objekts von Aussen gut sichtbar und unter ste-
rilen Bedingungen zu halten und welches es gleichzeitig
- ohne Einschränkung hinsichtlich des zur Herstellung
verwendeten Materials - erlaubt, eine Kontamination des
Objekts zu verhindern.
[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch die Verpackung
gemäss Anspruch 1. Bevorzugte Ausführungsformen
der Verpackung sind in den abhängigen Ansprüchen an-
gegeben.
[0009] Das Basiselement ist im Wesentlichen formsta-
bil ausgestaltet und dient als Träger für das zu verpak-
kende Objekt. Die von der Gehäusewand des Basisele-
ments definierte Aufnahme weist dabei eine Längsachse
auf, die im Wesentlichen koaxial zur Längsachse des
Objekts in verpacktem Zustand verläuft.
[0010] Das Basiselement umfasst einen Kopfteil und
einen in Richtung der Längsachse neben dem Kopfteil
angeordneten Halteteil, der mit dem Kopfteil über eine
Schwächungszone verbunden ist. Der Halteteil umfasst
dabei mindestens ein Haltemittel, das dazu bestimmt ist,
das zu verpackende Objekt im Halteteil zu halten.
[0011] Das erfindungsgemässe Verpackungsgehäu-
se erlaubt es, das gesamte verpackte Objekt von Aussen
gut sichtbar und bis kurz vor der Entnahme unter sterilen
Bedingungen zu halten. Zur Entnahme wird das Verpak-
kungsgehäuse an seiner Schwächungszone geknickt
oder gebrochen. Nach dem Abknicken oder -brechen des
Kopfteils ragt das vom Haltemittel gehaltene verpackte
Objekt frei tragend mit einem ersten proximalen Endbe-
reich aus dem exponierten Ende des Halteteils heraus,
während der dem proximalen Endbereich gegenüberlie-
gende distale Endbereich des Objekts sich im Halteteil
befindet und somit nach wie vor unter sterilen Bedingun-
gen gehalten werden kann. Das Objekt kann nun durch
Greifen am proximalen Endbereich aus dem Halteteil
entnommen werden; eine Berührung des sterilen, dista-
len Endbereichs des Objekts ist somit nicht nötig.
[0012] Erfindungsgemäss ist dem Halteteil des Ob-
jekts nun mindestens ein Abstandshalter zugeordnet, der
derart ausgestaltet ist, dass das Objekt in verpacktem
Zustand bezüglich des sich in Richtung der Längsachse
erstreckenden Teils der Gehäusewand des Halteteils be-
rührungsfrei gehalten wird. Dadurch wird gewährleistet,
dass das Objekt von möglichen Kontaminationen fern-
gehalten wird, die beim Kontakt mit der Gehäusewand
entstehen können. Dies ist insbesondere bei einem ver-
packtem Bohreraufsatz von Relevanz, da zwischen dem
scharfkantigen Bohrergewinde der Bohrerspitze und der
Gehäusewand ein Abrieb entstehen kann und die dabei
gebildeten Materialspäne die Bohrerspitze verunreini-
gen können.
[0013] Wie erwähnt eignet sich das Verpackungsge-
häuse der vorliegenden Erfindung in besonderer Weise
für Objekte, die mindestens bereichsweise steril gehal-
ten werden müssen und lediglich an jener Stelle mit einer
nicht sterilen Fremdkomponente in Berührung kommen

1 2 



EP 2 292 528 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sollen, an der ein Greifen unumgänglich ist. Dabei ist das
längliche Verpackungsobjekt derart angeordnet, dass
der steril zu haltende, distale Endbereich im Halteteil und
der gegriffene, proximale Endbereich im Kopfteil ange-
ordnet ist. Im Falle eines (Dental-)Bohreraufsatzes, für
welchen sich das Verpackungsgehäuse der vorliegen-
den Erfindung besonders eignet, ist somit die Bohrerspit-
ze im Halteteil und der mit dem Bohrer zu verbindende
Bohrerschaft im Kopfteil angeordnet.
[0014] In der Regel verläuft die Schwächungszone im
Wesentlichen rechtwinklig zur Längsachse der Aufnah-
me, was ein möglichst einfaches Abknicken oder Abbre-
chen des Kopfteils vom Halteteil ermöglicht.
[0015] Wie angedeutet, kann die Schwächungszone
eine Knickzone und/oder eine Sollbruchstelle sein. Im
Falle einer Knickzone ist etwa ein Filmscharnier denkbar,
welches in der Regel als durchgehende Fläche aus pla-
stischem Material gebildet ist.
[0016] Liegt eine Sollbruchstelle vor, so kann diese et-
wa in Form von jeweils eine Brücke bildenden Verbin-
dungspunkten vorliegen, die aus sprödem Material ge-
bildet sind. In dieser bevorzugten Ausführungsform ist
die Schwächungszone somit eine Sollbruchstelle, die
mindestens eine Brücke umfasst, welche bei einem vor-
gegebenen Biegewinkel zwischen dem Kopfteil und dem
Halteteil bricht. Dabei liegt der Biegewinkel besonders
bevorzugt zwischen 45° und 90°.
[0017] Wie insbesondere auch aus den Figuren er-
sichtlich ist, ist der mindestens eine Abstandshalter in
Form eines von der Aufnahme vorstehenden Vorsprungs
ausgebildet, der eine Auflagefläche für das zu verpak-
kende Objekt bildet. Eine sehr effiziente Ausgestaltung
des Abstandshalters kann in dieser Ausführungsform et-
wa dann erreicht werden, wenn der Vorsprung an der
tiefsten Stelle der Aufnahme vorsteht. Die Zahl der Ab-
standshalter bzw. deren Abstand untereinander kann je
nach Objekt variieren.
[0018] Um aus den oben erwähnten Gründen die Kon-
taktfläche zwischen dem zu verpackenden Objekt und
dem Basiselement möglichst gering zu halten, umfasst
der Halteteil lediglich ein einzelnes Haltemittel. Dieses
ist vorzugsweise in einem an die Schwächungszone an-
grenzenden Bereich angeordnet. Dadurch kann die Di-
stanz zwischen dem Haltemittel und dem gegriffenen Be-
reich vermindert werden, wodurch ermöglicht wird, dass
das gegriffene Objekt unter relativ geringem Kraftauf-
wand vom Haltemittel gelöst und aus dem Halteteil ent-
nommen werden kann.
[0019] Bevorzugt ist das Haltemittel derart ausgestal-
tet, um das Objekt über eine Schnappverbindung zu hal-
ten. Besonders bevorzugt umfasst das Haltemittel zwei
sich um die Längsachse der Aufnahme einander gegen-
überliegend angeordnete elastische Schnapplippen. Zur
Entnahme des Objekts wird dieses in Richtung von der
Aufnahme weg bewegt, wobei die Schnapplippen seitlich
ausgelenkt werden und nach der Entnahme des Objekts
wieder zurückfedern. Vorzugsweise beträgt die für die
Entnahme aufzuwendende Abzugskraft zwischen 3 und

6 N.
[0020] Eine besonders stabile Anordnung des Objekts
im Verpackungsgehäuse kann dadurch ermöglicht wer-
den, dass das Basiselement an den bezüglich der Längs-
achse der Aufnahme einander gegenüberliegenden En-
den jeweils eine in einer rechtwinklig zur Längsachse
verlaufenden Ebene liegende Endwand umfasst. Da-
durch kann das Objekt zusätzlich vor einer Verschiebung
in Längsrichtung gesichert werden.
[0021] Eine weitere Sicherung des Objekts kann da-
durch gewährleistet werden, dass die Endwand des
Kopfteils eine sich in Richtung der Aufnahme hin verjün-
gende Führung aufweist, die derart ausgestaltet ist, dass
das Objekt über eine Klemmwirkung gehalten wird.
[0022] Wie erwähnt eignet sich das erfindungsgemäs-
se Verpackungsgehäuse insbesondere für Objekte, die
mindestens bereichsweise steril gehalten werden sollen.
Entsprechend ist gemäss einer besonders bevorzugten
Ausführungsform das Innere des Verpackungsgehäuses
steril.
[0023] In der Regel wird die Aufnahme mit dem darin
aufgenommenen Objekt mit einer Abdeckung geschützt.
Um die Sichtbarkeit des Objekts von Aussen zu gewähr-
leisten, wird die Aufnahme besonders bevorzugt durch
eine Sichtverpackungsfolie abgedeckt, wodurch ein Bli-
sterverpackungsgehäuse resultiert.
[0024] Gemäss einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung zudem eine Verpackungsanordnung umfassend
das beschriebene Verpackungsgehäuse und ein längli-
ches Objekt, insbesondere einen Bohreraufsatz. Liegt
ein Bohreraufsatz als verpacktes Objekt vor, so ist es
erfindungsgemäss möglich, diesen ohne Berührung der
Bohrschneide aus dem Verpackungsgehäuse zu ent-
nehmen.
[0025] In der Regel ist die Form der Aufnahme an die
Form des zu verpackenden länglichen Objekts ange-
passt; im Falle eines Bohreraufsatzes als zu verpacken-
des Objekt ist das Kopfteil und/oder das Halteteil daher
vorzugsweise im Wesentlichen wannenförmig ausgebil-
det.
[0026] Das Basiselement gemäss der vorliegenden
Erfindung ist in der Regel aus Kunststoff gefertigt. Je
nach Verwendung bzw. je nach Ausgestaltung der
Schwächungszone als Knickzone oder Sollbruchstelle,
kann das Material dabei eine erhöhte Flexibilität bzw.
Sprödigkeit aufweisen.
[0027] Typischerweise wird das Basiselement der vor-
liegenden Erfindung im Spritzgussverfahren hergestellt.
Das Basiselement weist aus diesem Grunde vertiefte Be-
reiche für die Anspritzpunkte auf.
[0028] Die Erfindung wird anhand der Figuren im Detail
erläutert, von denen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Basi-
selements eines erfindungsgemässen Ver-
packungsgehäuses, in dem die Schwä-
chungszone in Form einer Sollbruchstelle
ausgebildet ist;
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Fig. 2 eine Draufsicht auf die Längsseite des in Fig.
1 gezeigten Basiselements;

Fig. 3 eine Draufsicht auf das in Fig. 1 gezeigte Ba-
siselement von oben;

Fig. 4 eine Draufsicht auf das in Fig. 1 gezeigte Ba-
siselement von unten;

Fig. 5 das in Fig. 1 gezeigte Basiselement im Quer-
schnitt entlang der Linie A-A;

Fig. 6 das in Fig. 1 gezeigte Basiselement im Quer-
schnitt entlang der Linie B-B;

Fig. 7 das in Fig. 1 gezeigte Basiselement im Quer-
schnitt entlang der Linie C-C;

Fig. 8 das in Fig. 1 gezeigte Basiselement im Quer-
schnitt entlang der Linie D-D;

Fig. 9 das in Fig. 1 gezeigte Basiselement im Quer-
schnitt entlang der Linie E-E;

Fig. 10 das in Fig. 1 gezeigte Basiselement im Längs-
schnitt entlang der Linie F-F;

Fig. 11 eine vergrösserte Ansicht des in Fig. 2 gezeig-
ten Ausschnitts X, in welcher die Sollbruch-
stelle im Detail gezeigt ist;

Fig. 12 eine Draufsicht auf die Längsseite das Basi-
selement einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung; und

Fig. 13 eine perspektivische Darstellung des in den
Fig. 1 gezeigten Basiselements mit einem von
diesem gehaltenen Bohreraufsatz zeigt.

[0029] Das Basiselement 2 gemäss der in den Fig.s 1
bis 11 und 13 gezeigten Ausführungsform weist eine eine
Aufnahme 4 für ein Objekt definierende Gehäusewand
6 auf. Die Aufnahme 4 weist eine in Fig. 3 gezeigte Längs-
achse L auf, die im Wesentlichen koaxial zur Längsachse
des Objekts 8 in verpacktem Zustand verläuft, wie im
Übrigen aus Fig. 13 hervorgeht.
[0030] Das Basiselement 2 umfasst einen Kopfteil 10
und einen in Richtung der Längsachse L neben dem
Kopfteil 10 angeordneten Halteteil 12. Dabei ist der Hal-
teteil 12 länger ausgestaltet als der Kopfteil 10. In der
gezeigten Ausführungsform liegt das Verhältnis der Aus-
dehnung des Halteteils 12 in Längsrichtung zur entspre-
chenden Ausdehnung des Kopfteils 10 ca. bei 3:1. Denk-
bar ist aber auch jedes andere für die vorliegenden Zwek-
ke geeignete Verhältnis.
[0031] Sowohl der Kopfteil 10 als auch der Halteteil 12
sind im Wesentlichen in Form einer Wanne 14 mit einem
im Querschnitt sichelförmigen Wannenboden 16 und ei-

nem horizontal nach Aussen abstehenden Wannenrand
18 ausgestaltet, wie insbesondere aus den Fig.s 5 und
6 ersichtlicht ist. Somit weist die Innenseite 6’ der Ge-
häusewand 6 des Basisteils 2 eine im Wesentlichen run-
de Wölbung auf. Um zu gewährleisten, dass das Verpak-
kungsgehäuse stabil auf eine ebene Grundlage gestellt
werden kann, weist die Aussenseite 6" des Wannenbo-
dens 6 eine entsprechende Abflachung 20 auf. Wie etwa
aus den Fig. 5 und 6 im Vergleich mit den Fig. 7 und 9
ersichtlich ist, ist das Querschnittsprofil des Wannenbo-
dens 16 des Kopfteils 10 mit demjenigen des Halteteils
im Wesentlichen deckungsgleich.
[0032] An den bezüglich der Längsachse L einander
gegenüberliegenden Enden umfasst das Basiselement
2 jeweils eine in einer rechtwinklig zur Längsachse ver-
laufenden Ebene liegende Endwand: Am freien Ende des
Kopfteils 10 ist eine erste, proximale Endwand 22 ange-
ordnet, während am freien Ende des Halteteils 12 eine
zweite, distale Endwand 24 angeordnet ist, die in einer
zur proximalen Endwand 22 im Wesentlichen parallel
verlaufenden Ebene liegt. Beide Endwände 22, 24 sind
- wie z.B. in den Fig.s 5, 6 und 8 bzw. 7 und 9 - in etwa
in Form eines Trapezes mit abgerundeten Ecken im We-
sentlichen deckungsgleich zueinander ausgebildet.
[0033] Wie insbesondere aus dem in Fig. 3 gezeigten
Breitenprofil ersichtlich ist, verbreitert sich der Wannen-
rand 18 des Halteteils 12 in dem an die distale Endwand
24 benachbarten distalen Endbereich 18’ zur distalen
Endwand 24 hin. An seiner breitesten Stelle entspricht
die Breite des Wannenrandabschnitts 18a des Halteteils
12 im Wesentlichen der Breite des Wannenrandab-
schnitts 18b des Kopfteils 10. Sowohl im distalen End-
bereich 18’ als auch im proximalen Endbereich 18" ist
der Wannenrand, wie in dem in Fig. 2 gezeigten Dicken-
profil gezeigt ist, innenseitig derart gewölbt, dass er flies-
send in die jeweilige Endwand 24 bzw. 22 übergeht.
[0034] In dem an den Halteteil 12 angrenzenden Be-
reich 10’ des Kopfteils 10 verjüngt sich der Wannenrand
18 zum Halteteil 12 hin. Wie im Übrigen aus Fig. 2 und
11 gezeigt ist, verjüngt sich das Kopfteil 10 in diesem
Bereich auch in der Dicke; die Innenseite des Wannen-
bodens 16 ist in besagtem Bereich konvex gewölbt aus-
gestaltet. Wie insbesondere aus Fig. 3 ersichtlich ist, ist
im Verbindungsbereich zwischen Halteteil 12 und Kopf-
teil 10 ein Spalt 26 ausgebildet, sodass die Verbindung
lediglich über zwei jeweils eine Brücke 28a bzw. 28b bil-
dende Verbindungspunkte bewerkstelligt wird.
[0035] Die beiden Brücken 28a, 28b liegen in einer
Schwächungszone 30 und bilden eine Schwenkachse
S, um die der Kopfteil 10 aus der Richtung der Längs-
achse L ausgelenkt werden kann. Mindestens in dieser
Schwächungszone 30 ist das Material des Basisele-
ments 2 spröde, sodass schon eine relativ geringe Aus-
lenkung zum Bruch der Verbindung führt. In der gezeig-
ten Ausführungsform bildet die Schwächungszone 30
somit eine Sollbruchstelle 32.
[0036] Unmittelbar an den an die Schwächungszone
30 anschliessenden Bereich des Halteteils 12 ist ein vom
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Wannenboden 16 vorstehendes Haltemittel 34 angeord-
net. Dieses umfasst zwei um die Längsachse L herum
angeordnete elastische Schnapplippen 36a, 36b, welche
auf ihrer der Längsachse L zugewandten Innenseite
36a’, 36b’ jeweils eine Nase 38a bzw. 38b aufweisen.
Die Schnapplippen 36a, 36b sind derart ausgestaltet,
dass sie beim Einführen des zu verpackenden Objekts
seitlich ausgelenkt werden und nach Überwinden der Na-
sen 38a, 38b elastisch zurückfedern, wodurch ein Ein-
rasten und somit ein stabiles Halten des länglichen Ob-
jekts gewährleistet wird. Um zu verhindern, dass bei der
seitlichen Auslenkung der Schnapplippen 36a, 36b der
Wannenboden 16 zu stark beansprucht wird, weist dieser
zwischen den Schnapplippen 36a, 36b eine Öffnung 40
auf.
[0037] Die Schnapplippen 36a, 36b sind in Richtung
der Längsachse L beidseitig von je einem mittig ange-
ordneten Abstandshalter 42a bzw. 42b flankiert. Diese
bilden je eine Auflagefläche 44a bzw. 44b für das läng-
liche Objekt. Wie insbesondere aus Fig. 3 ersichtlich ist,
ist der Spalt 26 im Wesentlichen U-förmig ausgebildet,
wobei der auf der dem Kopfteil 10 zugewandten Seite
angeordnete Abstandshalter 42a zwischen den Schen-
keln des U’s zu liegen kommt.
[0038] Im Übrigen weist die proximale Endwand 22
zwei sich beinahe über die gesamte Länge des Kopfteils
erstreckende Vorsprünge 46a, 46b auf. Diese definieren
eine Nut 48, die als Führung 49 für das längliche Objekt
dient. Die Nut 48 ist derart ausgestaltet, dass sie sich in
Richtung zum Wannenboden 16 hin leicht verjüngt, was
gewährleistet, dass das längliche Objekt zusätzlich zu
der mittels des Haltemittels 34 bewerkstelligten
Schnappverbindung durch Klemmwirkung gehalten
wird. Zwischen den Vorsprüngen 46a, 46b ist ein weite-
rer, vom Wannenboden 16 des Kopfteils 10 vorstehender
Abstandshalter 42c angeordnet, der eine weitere Aufla-
gefläche 44c für das zu verpackende Objekt bildet. Im
Übrigen ist zwischen den Vorsprüngen 46a, 46b eine von
der proximalen Endwand 22 vorstehende Leiste 50 an-
geordnet, die als Abstandshalter zwischen der proxima-
len Endwand 22 und dem proximalen Ende des zu ver-
packenden Objekts dient.
[0039] Wie insbesondere etwa aus Fig.s 5, 9 und 10
ersichtlich ist, weist das Basiselement 2 sowohl im pro-
ximalen Endbereich als auch im distalen Endbereich eine
mittig angeordnete Öffnung 51 bzw. 53 zur Entwässe-
rung der Aufnahme 4 nach der Reinigung des Objekts
auf.
[0040] Bei der Einführung eines Objekts in das Basis-
teil 2 wird der proximale Endbereich des Objekts somit
in der Nut 48 des Kopfteils geführt. Gleichzeitig werden
die Schnapplippen 36a, 36b des Halteteils 12 seitlich
ausgelenkt und federn nach Überwinden der Nasen 38a,
38b elastisch zurück, wodurch ein Einrasten und somit
ein stabiles Halten des länglichen Objekts gewährleistet
wird. Das Objekt kann dann zusammen mit dem Basisteil
2 mit einer Schutzabdeckung, wie etwa einer Sichtver-
packungsfolie versehen werden.

[0041] Um das Objekt zu entnehme, wird das Kopfteil
10 vom Halteteil 12 abgebrochen, wonach durch die An-
ordnung der Abstandshalter 42a, 42b des Halteteils 12
und des Haltemittels 34 das Objekt frei tragend aus dem
Halteteil 12 herausragt. An diesem herausragenden pro-
ximalen Endbereich 22 kann das Objekt gegriffen wer-
den, ohne dass die Sterilität des im Halteteil 12 angeord-
neten distalen Endbereichs beeinträchtigt würde. Es ist
also bei einem in einem erfindungsgemässen Verpak-
kungsgehäuse verpackten Bohreraufsatz möglich, die-
sen ohne Berührung der Bohrschneide zu entnehmen.
[0042] Im Gegensatz zu der Schwächungszone ge-
mäss der in den Fig.s 1 bis 11 gezeigten Ausführungs-
form ist in der in Fig. 12 gezeigten Ausführungsform die
Verbindungszone zwischen Kopfteil 10 und Halteteil 12
als durchgehende Fläche ausgebildet. Diese ist in der
Regel aus einem plastischen Material gebildet, sodass
die in Fig. 12 gezeigte Schwächungszone 30 als Knick-
zone 33 in Form eines Filmscharniers vorliegt. Im Unter-
schied zu der in den Fig.s 1 bis 11 gezeigten Ausfüh-
rungsform wird für die Entnahme des Objekts der Kopfteil
10 lediglich abgeknickt und bleibt somit mit dem Halteteil
12 verbunden.
[0043] Wie in Fig. 13 gezeigt ist, kann es sich beim
Objekt 8 um einen Bohreraufsatz 52 handeln, dessen
proximaler, also dem Bohrer zugewandte Endbereich 52’
im Kopfteil angeordnet ist und dessen distaler, die
Bohrerspitze 54 mit dem Bohrergewinde (nicht gezeigt)
aufweisende Endbereich 52" im Halteteil 12 angeordnet
ist. Der Bohreraufsatz 52 wird dabei an seinem Schaft
56 vom Haltemittel 34 gehalten bzw. mittels der Führung
49 im Kopfteil 10 fixiert. Zur Entnahme des Bohrerauf-
satzes wird das Kopfteil 10 abgebrochen, wonach der
Bohreraufsatz 52 mit seinem proximalen Endbereich 52’
frei tragend aus dem Halteteil 12 ragt und mit dem Bohrer
verbunden werden kann. Der derart am Bohrer befestigte
Bohreraufsatz 52 kann dann aus dem Halteteil 12 ent-
nommen werden, ohne dass der distale Endbereich 52"
des Bohreraufsatzes 52 berührt wird.

Patentansprüche

1. Verpackungsgehäuse für ein längliches Objekt (8)
umfassend ein Basiselement (2) mit einer eine Auf-
nahme (4) für das Objekt (8) definierenden Gehäu-
sewand (6), wobei die Aufnahme (4) eine Längsach-
se (L) aufweist, die im Wesentlichen koaxial zur
Längsachse des Objekts (8) in verpacktem Zustand
verläuft und das Basiselement (2) einen Kopfteil (10)
und einen in Richtung der Längsachse (L) neben
dem Kopfteil (10) angeordneten Halteteil (12) um-
fasst, der mit dem Kopfteil (10) über eine Schwä-
chungszone (30) verbunden ist und der mindestens
ein Haltemittel (34) umfasst, das dazu bestimmt ist,
das Objekt (8) im Halteteil (12) zu halten, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Haltemittel (34) minde-
stens ein Abstandshalter (42, 42b) zugeordnet ist,
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der derart ausgestaltet ist, dass das Objekt (8) in
verpacktem Zustand bezüglich des sich in Richtung
der Längsachse (L) erstreckenden Teils der Gehäu-
sewand (6) des Halteteils (12) berührungsfrei gehal-
ten wird.

2. Verpackungsgehäuse gemäss Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwächungszo-
ne (30) im Wesentlichen rechtwinklig zur Längsach-
se (L) der Aufnahme (4) verläuft.

3. Verpackungsgehäuse gemäss Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwä-
chungszone (30) eine Knickzone (33) oder eine Soll-
bruchstelle (32) ist.

4. Verpackungsgehäuse gemäss Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwächungszo-
ne (30) eine Sollbruchstelle (32) ist, die mindestens
eine Brücke (28a, 28b) umfasst, welche bei einem
vorgegebenen Biegewinkel zwischen dem Kopfteil
(10) und dem Halteteil (12) bricht.

5. Verpackungsgehäuse gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine Abstandshalter (42a, 42b)
in Form eines von der Aufnahme (4) vorstehenden
Vorsprungs ausgebildet ist, der eine Auflagefläche
(44a bzw. 44b) für das Objekt bildet.

6. Verpackungsgehäuse gemäss Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorsprung an der
tiefsten Stelle der Aufnahme (4) vorsteht.

7. Verpackungsgehäuse gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Halteteil (12) lediglich ein einzelnes Halte-
mittel (34) umfasst.

8. Verpackungsgehäuse gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltemittel (34) in einem an die Schwä-
chungszone (30) angrenzenden Bereich angeord-
net ist.

9. Verpackungsgehäuse gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltemittel (34) derart ausgestaltet ist, um
das Objekt über eine Schnappverbindung zu halten.

10. Verpackungsgehäuse gemäss Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Haltemittel (34)
zwei sich um die Längsachse (L) der Aufnahme (4)
einander gegenüberliegend angeordnete elastische
Schnapplippen (36a, 36b) umfasst.

11. Verpackungsgehäuse gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass das Innere des Verpackungsgehäuses steril
ist.

12. Verpackungsgehäuse gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Basiselement (2) an den bezüglich der
Längsachse (L) der Aufnahme (4) einander gegen-
überliegenden Enden jeweils eine in einer rechtwink-
lig zur Längsachse verlaufenden Ebene liegende
Endwand (22, 24) umfasst.

13. Verpackungsgehäuse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Endwand (22) des Kopfteils (10) eine sich in Rich-
tung zur Aufnahme (4) hin verjüngende Führung (49)
aufweist, die derart ausgestaltet ist, dass das Objekt
(8) über eine Klemmwirkung gehalten wird.

14. Verpackungsgehäuse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kopfteil (10) und/oder das Halteteil (12) im We-
sentlichen wannenförmig ausgebildet sind.

15. Verpackungsgehäuse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme (4) durch eine Sichtverpackungsfolie
abgedeckt ist.

16. Verwendung der Verpackung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche für einen Bohreraufsatz,
insbesondere einen Dentalbohreraufsatz.

17. Verpackungsanordnung umfassend ein Verpak-
kungsgehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
15 und ein längliches Objekt.

18. Verpackungsanordnung gemäss Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass das Objekt ein Boh-
reraufsatz, insbesondere ein Dentalbohreraufsatz
ist.
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